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Mischlichllampe ML 500 vorteilhaft verwendet
werden. Ihr Licht ist rein weiss, dem Tageslicht
ähnlich und deshalb in nahezu allen Fällen der
Allgemeinbeleuchtung angebracht. In Bureaux,
Warenhäusern, Krankenhäusern, Sälen, Hallen,
Schulen, vielen Fabriken usw. wird sich die
Philora-Mischlichtlampe ML 500 daher bewähren,
sei es in Neuanlagen, sei es an Stelle der bisher
verwendeten Lichtquellen. Für die Verwendung
dieser Mischlichtlampe spricht nicht nur die Farbe
des Lichtes, sondern auch eine Reihe
Eigenschaften, die wir kurz erläutern möchten.

Die Mischlichtlampe entspricht einer
Kombination von Glühlampe und Quecksilberdampflampe,

deren Leuchtkörper in einem innenmattierten
Glaskolben zusammengebaut sind. Die Lampe

ist für direkten Anschluss an 220/225 V-Wechsel¬

stromnetze gebaut; sie wird in eine gewöhnliche
Goliathfassung eingeschraubt und kann somit in
jeder Leuchte von genügenden Abmessungen
verwendet werden. Ein Vorschaltgerät ist nicht
erforderlich; die Lampe gibt sofort nach dem
Einschalten volles Licht, das jedoch zunächst nur
vom Glühfaden stammt. Diesem Licht gesellt sich
nach kurzer Anlaufzeit das Quecksilberlicht bei,
so dass das weisse Mischlicht dann in voller Stärke
erstrahlt.

Zu den Vorteilen des einfachen Einschraubens
der Mischlichtlampen und der dem Auge angenehmen

und die Arbeitsfreude fördernden Lichtfarbe
kommt schliesslich noch die erfreuliche
Wirtschaftlichkeit dieser Lichtquellen, in der lange
Lebensdauer (2000 Stunden) und sehr günstige
Lichtausbeute (20 Lm/Watt) vereinigt sind.

Literatur

Dräger-GL-Buch 1941. Verlag H. G. Rahtgens, Lübeck,
Taschenformat, 190 Seiten, 80 Rpf.
Es handelt sich um ein sehr wertvolles

Nachschlagebüchlein über alle von der Firma Dräger
herausgebrachten Gasschutzapparate für Luftschutz,
Industrie und Gewerbe.

Vitamines A et défense passive. Par C. Dreyfus
(Mulhouse). Paris médical 30 (1940), 126—127.

L'obscurité presque totale imposée par les nécessités
de la défense passive a révélé un certain nombre
d'héméralogies ignorées. Ce symptôme n'a en effet pas
beaucoup d'occasions de se révéler en temps de paix
d#ns les villes illuminées. L'héméralogie constitue une
contre-indication à l'emploi de brancardier, d'infirmier
ou tout autre service de la défense passive, car elle
devient, pour ceux qui en sont atteints, une gêne
insurmontable dans l'obscurité complète.

Les héméralogies sont souvent des hépatiques plus
ou moins avérés.

Pour combattre ce symptôme de cécité nocturne,
l'apport de la vitamine A est la meilleure méthode. Mais
l'administration du carotène peut être chez eux sans
efficacité, étant donné que le trouble consiste surtout
en une altération de la propriété que possède le foie de
transformer la prévitamine en vitamine. Il est donc
rationnel de lutter contre l'héméralogie en introduisant
dans l'organisme la vitamine A elle-même et de préférence

en injections.

Chemische Kampfstoffe XXIV. Quantitative Bestim¬

mung von Gelbkreuz auf spektrographischem Wege.
Von H. Möhler. Helvetica Chimica Acta, 2k (1941),
571—573.

Nach frühern Arbeiten des Autors hat Yperit bei
202—203 m n eine deutliche Bande von der Extinktionshöhe

(log s) 3,5s in Alkohol und 3,6^ in Hexan, die sich
zur quantitativen Bestimmung eignet, sofern das
Beersche Gesetz Gültigkeit hat, was durch die
Versuche erwiesen wird.
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Unter dieser Rubrik sollen Fragen unserer Leserschaft aus dem
Gebiete des Luftschutzes, die ein allgemeines Interesse beanspruchen
können, beantwortet werden. Wir hoffen, dadurch einen nutzbringenden

Austausch von Erfahrungen herbeizuführen. Die Fragen sind an
den Redaktor der «Protar» zu richten.

Sous cette rubrique nous répondons aux questions d'intérêt général

concernant la défense aérienne, posées par nos lecteurs. Nous
espérons de provoquer de cette façon un échange intéressant
d'expériences dans la défense aérienne. Nous vous prions d'adresser vos
questions au rédacteur de la revue «Protar».

14. Die Dienstbüchlein und Réglemente für die I-LO sind die gleichen, wie für die örtliche LO. Worin besteht
denn der Unterschied in der Unterstellung unter die Militärgesetze? Die örtliche LO kann doch die I-LO zu
Hilfeleistungen aufbieten.

Die I-LO sind nur beschränkt den gleichen Gesetzen unterworfen wie die örtlichen Luftschutzkompagnien.
So ist z. B. die Soldregelung gänzlich verschieden, ferner ist die Anrechenbarkeit der Dienste

verschieden usw. Die örtlichen Luftschutzkompagnien werden die I-LO nur im Kriegsfalle zu Hilfeleistungen
verwenden. Dies wird aber ein Ausnahmefall sein, da eher das Umgekehrte eintreffen wird. Die
verschiedene Behandlung rechtfertigt sich dadurch, dass die I-LO für den Schutz des Objektes, d. h. in erster
Linie für den Schutz von Privatinteressen, nämlich derjenigen des Arbeitgebers und Arbeitnehmers,
vorhanden sind. Dass man gewisse militärische Gesetze auf die I-LO anwenden musste, ist namentlich erklärlich
durch die notwendige Disziplinhaltung.
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15. Warum müssen von grossen I-LO-Kompagnien, die zum Teil grösser sind als die örtlichen LO, Offiziere und
Unteroffiziere keine Kaderkurse, wie die örtlichen LO, absolvieren?

Infolge Mangels an Instruktionspersonal isl es praktisch nicht möglich; die Kader der I-LO in gleicher
Weise zu Kursen heranzuziehen wie die örtlichen Kompagnien. Da aber die I-LO immer im Kontakt mit
den Luftschutz-Kompagniekommandanten sein sollten (gemäss erlassenem Befehl), isl es möglich, dass sie
anlässlich der Instruktionen in den Luftschutzkompagnien von diesen profitieren können. Die A + PL hat
verschiedentlich in diesem Sinne Weisungen herausgegeben. Es fehlt meistens nur an der Fühlungnahme
zwischen den betreffenden Kommandanten.

10. Warum ist für die Ausbildung der schon seit 1938 tätigen I-LO-Leiter bis jetzt noch nicht einmal so viel
aufgewendet worden, wie für die Soldaten der erst seit letzten Herbst bestehenden örtlichen LO?

Diese Frage kann wie die vorangehende beantwortet werden. Das Aufbauwerk einer neuen Organisation
verlangt viele Arbeitskräfte und insbesondere ein ausgedehntes Instruktionspersonal. Da in den I-LO
ausnahmslos leitende Persönlichkeiten der Betriebe die Kommandostellen innehaben, sind diese dank ihrer
allgemeinen Erfahrungen in der Lage, die Ausbildung zu leiten, wenn sie sich eben durch den vorher
erwähnten Kontakt mit den Luftschutz-Kompagniekommandanten auf dem laufenden halten.

17. Der bewaffnete Teil der Luftschutztruppe soll aus bereits schiessfertigen Leuten bestehen. Da ein grosser
Teil die Schiessfertigkeit in der Armee erlangten, der sie früher angehörten, sind sie heute aus der Uebung.
Uebungsmunition wird an die LO offenbar nicht abgegeben. Wäre es deshalb nicht unbedingtes Erfordernis,
für die bewaffneten Luftschutzsoldaten die obligatorische Schiesspflicht einzuführen, damit sie gezwungen
sind, im Schützenverein ihre Schiessfertigkeit aufzufrischen?

Eine Neuregelung des Schiesswesens im Luftschulz wird gegenwärtig angestrebt. Die Notwendigkeit,
die Schiessfertigkeit aufzufrischen, wird von den leitenden Stellen restlos anerkannt.

18. Art. 4 des BRB vom 28. Januar 1941 betreffend Widerhandlungen gegen Massnahmen des passiven Luft¬
schutzes bedarf einer klaren Interpretation. Wenn es heisst:

AI. 2: «Ueberdies kann im Wiederholungsfalle der elektrische Strom für bestimmte Zeit oder dauernd
entzogen werden.»

AI. 3: «Die Elektrizitätswerke sind verpflichtet, diese Massnahme auf Weisung der Ortsleitung des
Luftschutzes oder, wo keine örtliche Luftschutzorganisation besteht, der Ortspolizeibehörde durchzuführen.»

AI. 4: «Die urteilende Behörde entscheidet über die Massnahmen endgültig.» (Mit der urteilenden Behörde
ist doch wohl der Richter gemeint.),
so entstehen daraus folgende Fragen: Kann die Ortsleitung den Stromentzug sofort, d.h. ohne richterliches
Urteil verfügen? AI. 4 scheint die Frage zu bejahen. Was geschieht nun aber, wenn die urteilende Behörde
(in unserer Voraussetzung der zivile Richter) nachträglich die getroffene Massnahme nicht billigt? — Ist es
nicht möglich, an dieser Stelle den Hergang bei Präzedenzfällen zu schildern?

Gemäss Mitteilung des Abteilungschefs kann die Orlsleitung den Stromentzug sofort, d.h. ohne richterliches

Urteil verfügen. Präzedenzfälle, wonach der Richter nachträglich diese Massnahmen nicht billigte,
liegen bis heute nicht vor.

Verschiedenes

Den Wochen-Zehner für unsere Soldaten
nicht vergessen!

Auf anstrengenden Märschen und bei mühsamen
Befestigungsarbeiten werden Hemden, Socken und
Unterwäsche unserer Feldgrauen stark mitgenommen.
Dies macht sich besonders bei der Soldatenfürsorge
bemerkbar, wo sich die Wäschegesuche ständig häufen.
Wie jedoch die beträchtlichen finanziellen Mittel
aufbringen, um all diesen Begehren zu entsprechen, ohne
dabei den Bürger im Hinterland mit Geldforderungen
zu überlasten? Auch die Soldatenfürsorge darf es
sich nicht erlauben, die Gebefreudigkeit des Schweizervolkes

zu aufdringlich auszubeuten. Aus diesen
Erwägungen heraus ist die Idee des Wochen-Zehners
entstanden. Not macht erfinderisch und die
Wäscheversorgung hat sich von diesem Sprichwort leiten
lassen. Der Wochen-Zehner vermag nämlich, bei
entsprechender Realisierung der vorgesehenen Markenaktion,

die Wäscheversorgung für bedürftige Soldaten
und ihre Familien vollauf zu finanzieren.

In der Schweiz gibt es rund eine Million Familien.
Ersteht nur die Hälfte davon pro Woche eine
Fürsorgerinnenmarke zu 10 Rp., so ergibt das die
erstaunliche Summe von Fr. öO'OOO.—, in einem Monat
schon Fr. 200'000.— und in einem einzigen Jahr rund
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2,5 Millionen Franken. An diesem Betrag ist eine
Familie monatlich mit nur 40 Rp. beteiligt; dabei
verteilt sich in vielen Fällen dieses Minimum noch auf
zwei bis drei Erwerbstätige. Das Schweizervolk
kann auf diese Art, wenn es geschlossen zusammensteht,

zweieinhalb Millionen Franken sammeln, ohne
dass dabei auch nur eine einzige Familie eine spürbare
Belastung ihres Haushaltungsbudgets empfindet.
Kauft deshalb die Fürsorgerinnenmarke!

Demonstrationsmaterial.

Der Schweizerische Luftschutz-Verband, Seidengasse

8, Zürich 1, hat soeben ein neues Verzeichnis
seines Film- und Diapositivmaterials herausgegeben.
Das interessante und instruktive Demonstrationsmaterial

über:
Angriffs- und Abwehrwaffen der Luftstreitkräfte,
Chemie und Luftkrieg,
Wirkung der chemischen Kampfstoffe auf den menschlichen

Körper,
Schutzraumbau,
Wirkungen des Luftkrieges,
wird Militar, Vereinen und Gesellschaften in der
Regel gratis verliehen.
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